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Strafanzeigen 
 
gegen Herrn Alexander Haar, Herrn Thomas Tebbel und Herrn Lutz 

Demond wegen unlauterer Werbung und ggf. weiterer Straftaten mit 

einer „Studie“ zum Nachteil der Stiftung Warentest und zusätzlich 

Strafanzeige gegen Herrn Thomas Tebbel wegen falscher Aussage 

vor dem Landgericht Stuttgart 

 
Herr Thomas Tebbel hat bei seiner Vernehmung gelogen, als er sagte, 

dass die falsche Studie, mit der nun schon seit mehreren Jahren für die 

angeblichen „Testsiegel“ der test.net GmbH unlautere Werbung gemacht 

wird und gleichzeitig der Stiftung Warentest geschadet wird, indem be-

hauptet wird, dass die Testsiegel der Stiftung Warentest weniger werbe-

wirksam seien als die Testsiegel der test.net GmbH, nicht im Internet 

präsentiert werde, sondern lediglich auf den Internetseiten der werbe-

agentur.com AG mit einem „Deep Link“ erreichbar gewesen sei, also für 

normale Internetnutzer nicht aufrufbar gewesen sei. 

Diese Aussage ist eindeutig falsch und sie ist seit mehreren Jahren 

falsch. 

Beweis: 

Bitte öffnen Sie die Internetseite https://test.net/dokumente.html 
 
Sie können auf diese Internetseite auch kommen, indem Sie zunächst 
www.test.net eingeben, danach oben rechts auf „MEDIATHEK“ klicken 
und danach auf „DOKUMENTE“ klicken. 
 
Damit kommen Sie auf die folgende Internetseite: 
 

https://test.net/dokumente.html
http://www.test.net/
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Auf dieser Seite klicken Sie bitte auf „Download“. 
 
Dadurch wird die falsche Studie geladen. 

Diese Studie stellt aus mehreren Gründen unlautere Werbung zu Lasten 

von Stiftung Warentest dar. Hier will ich jetzt nicht auf alle Gründe einge-

hen, sondern nur den wichtigsten Grund nennen:  

Bei dem Vergleich der Werbewirkung der Testsiegel wurde ein Testsie-

gel der Stiftung Warentest mit der Note 2,3 mit einem Testsiegel der 

test.net GmbH mit der Note 1,1 verglichen.  

Tatsächlich wurde also nicht die Werbewirkung der beiden Testsiegel 

verglichen – dafür hätten die Testsiegel dieselbe Note aufweisen müs-

sen, damit die unterschiedliche Werbewirkung ausschließlich aus den 

Testsiegeln und nicht aus den unterschiedlichen Noten resultiert.  

Der Vergleich ist also nur der Vergleich der Werbewirkung eines Test-

siegels mit der Note 1,1 mit einem anderen Testsiegel mit der Note 2,3. 

Es ist also überhaupt kein Wunder, dass das Testsiegel der test.net 
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GmbH mit der Note 1,1 eine höhere Umsatzsteigerung bewirkte als das 

Testsiegel der Stiftung Warentest mit der Note 2,3. 

Diese Täuschung gibt Herr Alexander Haar selbst zu mit seiner E-Mail 

vom 7. Januar 2014 (siehe unten; diese E-Mail wurde Herrn Alexander 

Haar von Herrn Vorsitzendem Richter Skujat beim Landgericht Stuttgart 

vorgehalten und Herr Alexander Haar hat eidesstattlich bestätigt, dass er 

diese E-Mail geschrieben hat). 

Nach dem Lesen der E-Mail lesen Sie bitte sehr aufmerksam den voll-

ständigen Text der „Studie“ (siehe Anlage) durch. Der entscheidende 

Punkt der unlauteren Werbung und des Betrugs ist, dass im komplet-

ten Text der „Studie“ an keiner Stelle erwähnt wird, dass die Test-

siegel mit unterschiedlichen Noten getestet wurden.  

Der Leser wird im Glauben gelassen, dass es sich tatsächlich um einen 

wissenschaftlichen Test zur Überprüfung der Werbewirkung der Testsie-

gel gehandelt habe, wofür die Testsiegel dieselben Noten hätten enthal-

ten müssen.  

Die angebliche Wissenschaftlichkeit der Durchführung des Tests wird in 

der „Studie“ sogar besonders hervorgehoben: 

 

Quelle: Studie_testnet_201401.pdf, Seite 3 
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Dieses Stiftung-Warentest-Siegel      wurde ersetzt durch  
 
 

das folgende test.net-Siegel:   
 
 
Beweis: Die der Polizei in Nordrhein-Westfalen seit Juni 2014 vor-

liegende E-Mail von Herrn Alexander Haar vom 7. Januar 2014:  

 
Sensationell: test.net schlägt Stiftung Warentest  

Alexander Haar | LOEWENSPRUNG AG [alexander.haar@loewensprung.ag]  

Gesendet:  Dienstag, 7. Januar 2014 01:30  

An:  

Florian Ens | Quickface GmbH  [florian.ens@quickface.de] ; Lutz De-

mond  [lutz.demond@loewensprung.com] ; Sebastian 

fer  [SebastianLaufer@gmx.de] ; Frederick Kubin | LOEWENSPRUNG 

AG  [frederick.kubin@loewensprung.ag] ; Thomas Tebbel | LOE-

WENSPRUNG AG  [thomas.tebbel@loewensprung.ag] ; Peter Fels | 

werbeagentur.com AG  [peter.fels@werbeagentur.com] ; Jöstingmeier, 

Bernd Prof. Dr.  

Anlagen:  stiftungwarentest.png  (14 KB ) ; testnet.png  (8 KB ) 

      

Hallo zusammen, 

wir haben ein erstes Ergebnis zu test.net: 

Anbei findet ihr die Logos, die jetzt mit fünfstelligen Tagesumsätzen ge-

testet worden sind. test.net ist um exakt 63,24% erfolgreicher als Stiftung 

Warentest.  

Natürlich liegt das auch an den Noten – wir haben bei test.net eine viel 

bessere Bewertung erhalten als bei der Stiftung Warentest, dennoch 

zeigt der Splittest, dass unser Label durchaus mithalten kann mit dem 

des großen Konkurrenten … 
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Während wir bei Stiftung Warentest einen Umsatz pro Besucher von 

8,65 EUR hatten, sind das bei test.net stolze 14,12 EUR – das sind 

63,24% mehr!  

Damit schaffen wir durch das Siegel für die werbenden Unternehmen ei-

nen enorm großen Vorteil, das ist DAS Verkaufsargument. Das Beste: 

Die wenigsten Firmen haben ein Testsiegel von der Stiftung Warentest, 

das heißt, hier ist die Steigerung dann noch einmal exorbitant größer.  

Die Besucherzahlen haben sich auf test.net fast verdoppelt vor und nach 

dem Test, das heißt, wir müssen hier jetzt zusehen, dass wir die Websei-

te endlich mal online bekommen, hierzu ist nächste Woche eine Ha-

cking-Session für die Programmierung angesetzt. Wenn die Webseite 

steht und professoral und so seriös wie möglich wirkt und man den be-

treffenden Test dort auch findet und evtl. sogar direkt verlinken kann, 

wird das Siegel noch einmal stärker wirken … es ist eigentlich erstaun-

lich, dass das bei der aktuellen Webseite so gut klappt, die ist nämlich im 

Moment eher ein Malus als ein Bonus.  

Zum Wert des Siegels: Der Shop ist nicht supergroß, macht siebenstelli-

gen Umsatz im Jahr (ist einer von vielen dieser Firma). Über die Steige-

rung der Marge im Shop im obigen Test würde sich für das Gesamtjahr 

2013 ein sehr großer Margenzuwachs ergeben. Das Siegel hat demnach 

für diesen Shop im Vergleich zum Stiftung Warentest Siegel einen Wert 

von 61.492,70 EUR, der alleine messbar über die Marge zusätzlich ge-

neriert wird – und das jedes Jahr, damit ist das Siegel von enormem 

Wert für die Werbeindustrie, hier sei noch einmal darauf hingewiesen, 

dass die wenigsten schon ein derart hohes Niveau haben, dass sie mit 

der Stiftung Warentest werben können, damit ist der Wert für andere 

Shops / Firmen mit Sicherheit noch deutlich höher.  

Hier zeigt sich die Bedeutung von test.net für den Konzern: Das ist unse-

re Eintrittskarte, über die wir in die Firmen kommen – und dann optimie-

ren wir über LOEWENSPRUNG & Co. nicht mehr nur das Siegel son-

dern alles … und steigern damit den Umsatz nicht nur über test.net son-

dern auch über unsere bewährten Methoden und unser Know-How.  

Auf den Webseiten unserer Kunden haben wir einige Millionen Besucher 

pro Monat, das heißt, sobald wir hier das Siegel integrieren, wird das von 
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einem auf den anderen Tag schlagartig bekannt. Bis dahin muss alles 

stehen.  

Viele Grüße & schönen Abend! 

Alexander 

 

= = = Ende der E-Mail = = = 

 

Die Verantwortung für diesen Betrug und die unlautere Werbung zu Las-

ten von Stiftung Warentest tragen Herr Alexander Haar als führender Be-

teiligter am Vergleich der Testsiegel sowie Herr Thomas Tebbel als da-

maliges Vorstandsmitglied der werbeagentur.com AG, die die Herausge-

berin der „Studie“ war. Herr Thomas Tebbel ist sich offensichtlich des 

Betrugs und der unlauteren Werbung der Studie bewusst, denn sonst 

hätte er bei seiner Vernehmung vor dem Landgericht Stuttgart nicht aus-

drücklich gelogen, dass die „Studie“ angeblich niemals für Leser im In-

ternet verfügbar war. 

Der damalige Vorstandsvorsitzende der werbeagentur.com AG Herr Pe-

ter Fels ist meiner Ansicht nach unschuldig. Er machte einen sehr seriö-

sen Eindruck und hat die werbeagentur.com AG nach kurzer Zeit wieder 

verlassen. 

Eine weitere leicht beweisbare Lüge in der Studie ist die folgende Aus-

sage:  
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Hier werden „einige tausend Nutzerbewertungen“ behauptet. Herr Lutz 

Demond hat bei seiner Vernehmung vor dem Landgericht Stuttgart je-

doch ausdrücklich gestanden, dass es diese Rückkopplung von Nutzern 

mindestens bis zu seinem Ausscheiden aus der test.net GmbH nicht ge-

geben hat. Auch heute finden sich keinerlei Anzeichen eines Nutzer-

feedbacks auf den Internetseiten der test.net GmbH. 

Zusätzlich ist das Datum der Erstellung der „Studie“ deutlich erkennbar: 

der 28. Januar 2014. Zu diesem Zeitpunkt war die test.net GmbH gerade 

erst gegründet worden und es konnte schon aus diesem Grund noch 

keine „Rückkopplung der Nutzer von test.net“ mit „einigen tausend Nut-

zerbewertungen“ stattgefunden haben. 

Auch dies ist also eine Lüge, die zur Täuschung der Leser vorgesehen 

und geeignet war. 

 
Stuttgart, den 24.08.2017 

 

 

Prof. Dr. Bernd Jöstingmeier 
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Quelle: Studie_testnet_201401.pdf, Seite 1 
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Quelle: Studie_testnet_201401.pdf, Seite 2 
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Quelle: Studie_testnet_201401.pdf, Seite 3 
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Quelle: Studie_testnet_201401.pdf, Seite 4 

 

 
 


